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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1984

Norm

StGB §34 Z10

Rechtssatz

Dieser Milderungsgrund verliert an Gewicht, wenn der Täter durch die Straftaten - qualitativ wie quantitativ - weit mehr

erstrebt hat, als zur Befriedigung unmittelbarer und dringender Lebensbedürfnisse erforderlich gewesen wäre.
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